
 

 

 

Lieferanschrift 

Stadt Bielefeld 

Neues Rathaus 

Niederwall 23 

33602 Bielefeld 

Sprechzeiten 

Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 

 14.30 - 18.00 Uhr 

im Übrigen nach Vereinbarung 

Konten der Stadtkasse Bielefeld 

Sparkasse Bielefeld Nr. 26 

(BLZ 480 501 61) 

und bei weiteren 

Bielefelder Geldinstituten 

Postbank Hannover Nr. 20-307 

(BLZ 250 100 30) 

Bielefeld 
 

Bitte bei der Antwort angeben 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Bielefeld 

 510.12 07.07.2008 
 
 
Richtlinien für den Zuschuss zur Mittagsverpflegung  in Kindertageseinrich-
tungen, Kindertagespflegegruppen und Kindertagespfl ege 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie vielleicht bereits aus den Medien bzw. auf der Sitzung der Arbeitsgemein-
schaft nach § 78 SGB VIII (KJHG) für den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder 
erfahren haben, plant die Stadt Bielefeld die Bezuschussung der Mittagsverpflegung 
für Kinder bedürftiger Eltern in Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle-
ge. 
 
In seiner Sitzung vom 19.06.2008 hat der Rat der Stadt Bielefeld nun diesen Zu-
schuss beschlossen und die diesbezüglich erarbeiteten Richtlinien treten zum Be-
ginn des neuen Kindergartenjahres am 01.08.2008 in Kraft. 
 
Die Richtlinien habe ich meinem Schreiben beigefügt. 
Zudem erhalten Sie einen Vordruck für den von Ihnen – dem Träger –  zu stellenden 
Antrag. 
Weitere Vordrucke (Antrag auf Anpassung zum 15.02. und Verwendungsnachweis) 
werden Ihnen zu gegebener Zeit zugesandt. 
 
Außerdem habe ich ein Muster zum Antrag der Eltern gegenüber dem Träger bzw. 
der Einrichtung mit einem Vorschlag zur Elterninformation beigefügt. Dies soll Ihnen 
als Arbeitshilfe dienen und muss nicht von Ihnen benutzt werden, da ein formloser 
Antrag der Eltern nach den Richtlinien ausreichend ist. 
 
Das Verfahren stellt für alle Beteiligten einen zusätzlichen Aufwand dar, der zu der 
ohnehin schon aufwendigen Einführung einer neuen Rechtslage im Bereich der 
Kindertagesbetreuung hinzukommt. Da der Zuschuss zur Mittagsverpflegung be-
dürftigen Kinder zugute kommen soll, hoffe und vertraue ich jedoch auf Ihre Unter-
stützung und Ihr Engagement. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
I.A. 
 
 
 
gez. Epp 

Stadt Bielefeld 
Der Oberbürgermeister 

Amt für Jugend und  
Familie – Jugendamt – 
Neues Rathaus 

Niederwall 23 

Auskunft gibt Ihnen: 

Frau Walkenhorst 

4. Etage / Flur D  / Zimmer D 449 

Telefon 0521 51-3834 

Telefax 0521 51-8431 

Internet http://www.bielefeld.de 

E-Mail jugendamt@bielefeld.de
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